
Eine gerechte Gesellschaft setzt die Gleichstellung von Frauen und 
Männern voraus. Unser Anspruch ist es deshalb, die strukturelle 
Benachteiligung von Frauen zu beseitigen: Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern wollen wir in diesem Jahrzehnt erreichen. 

FÜR FRAUEN

MEHR 
FORTSCHRITT 
WAGEN

 • Gleicher Lohn für Frauen. Wir wollen die 
Lohnlücke zwischen den Geschlechtern 
schließen – Entgeltgleichheit von Frauen und 
Männern muss selbstverständlich sein. Dafür 
bauen wir das Entgelttransparenzgesetz mit 
einer Prozessstandschaft aus: Arbeitneh-
mer:innen können NGOs und Gewerkschaf-
ten über die bereits bestehenden Klagewege 
dazu ermächtigen, dass diese ihre Rechte im 
eigenen Namen vor deutschen Gerichten 
einklagen. 

 • Wir stärken die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Aktuell können Arbeitgeber:innen 
Anträge auf Brückenteilzeit ohne inhaltliche 
Begründung ablehnen, wenn bereits eine:r 
von 15 Beschäftigten in Brückenteilzeit ist. 
Die sogenannte Überforderungsklausel wer-
den wir so verändern, dass mehr Frauen und 
Männer nach einer befristeten Teilzeitphase 
wieder auf die vorherige Vollzeit zurückkeh-
ren können.  

 • Wir bauen die ressortübergreifende 
Gleichstellungsstrategie des Bundes aus. 
Künftige Gesetze und Maßnahmen werden 
wir einem Gleichstellungs-Check unterzie-
hen. Um geschlechtsspezifische Diskriminie-
rung in all seinen Dimensionen zu erfassen, 
werden wir den Gender Data Gap schließen. 

 • Wir setzen die Istanbul-Konvention zum 
Schutz von Frauen vor Gewalt 1:1 um. Wir 
werden das Recht auf Schutz vor Gewalt für 
jede Frau und ihre Kinder absichern. Dafür 
braucht es Frauenhäuser, die bedarfsge-

recht zur Verfügung stehen – so wie es die 
Istanbul-Konvention vorgibt. Die Schutzräu-
me müssen verlässlich und bundeseinheit-
lich finanziert sein, damit der Flickenteppich 
endlich ein Ende hat. Der Bund wird sich in 
Zukunft auch an der Regelfinanzierung be-
teiligen.  

 • Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen. Wir streichen das Werbeverbot 
für Schwangerschaftsabbrüche (§ 219a StGB) 
aus dem Strafgesetzbuch ersatzlos, damit 
Ärzt:innen endlich öffentlich zugänglich über 
Schwangerschaftsabbrüche informieren 
können, ohne sich strafbar zu machen.  

 • Wir werden die Familienbesteuerung 
reformieren: Geteilte Verantwortung in einer 
Partnerschaft und wirtschaftliche Unab-
hängigkeit soll sich für alle Familienformen 
im Steuerrecht niederschlagen. Deshalb 
schaffen wir die Steuerklassen III und V ab 
und überführen sie in das Faktorverfahren der 
Steuerklasse IV. 
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